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Sitzung vom 13. Juni 1968 

Bülach 

2245. Baulinien. Am 19. ,Juli 1967 ersuchte der Gemeinde­
rat Bülach um Genehmigung seines Beschlusses vom 6. ,Juli 
1966 betreffend die Festsetzung von Bau- und Niveaulinien 
an der Feldstrasse III. Kl. zwischen der Erachfeldstrasse 
III. Kl. und der Grenzstrasse III. Kl. Die Veröffentlichung 
im kantonalen Amtsblatt erfolgt<> am 12. Juli 1966 mit gleich­
zeitiger schriftlicher Mitteilung an die betroffenen Grund­
eigentümer. Gegen diesen Beschluss ist beim Bezirksrat Bü­
lach ein Rekurs eingereicht worden, der aber von diesem in­
folge Rückzug als erledigt abgeschrieben wurde. Gemäss 
Zeug·nis des Bezirksrates Bülach vom 19. ,Juli 1967 sind gegen 
diese Vorlage keine Rekurse mehr pendent. 

Die Feldstrasse weist den Charakter einer (~uartiersarn­
melstrasse auf und dient als Querverbindung zwischen der 
Erachfeldstrasse III. Kl. und der Grenzstrasse III. Kl. Der 
Baulinienabstand von 24 rn gewährleistet bei einer Fahrbahn­
breite von 9 m und beidseitigen Gehw0gen von 2 rn Breite 
Vorgartentiefen von 5,5 m. 

Die Niveaulinie weist eine maximale Steigung von 2,9 % 
auf. 

Der Genehmigung der Vorlage steht nichts entgegen. 
Auf Antrag der Baudirektion 

beschliesst der Regierungsrat: 
I. Der Beschluss des Gemeinderates Bülach vorn 6. ,Juli 

1966 betreffend die Festsetzung von Bau- und Niveaulinieu 
an der Feldstrasse III. Kl. zwischen der Erachfeldstrasse 
III. Kl. und der Grenzstrasse III. Kl. wird gernäss den ein­
gereichten Plänen genehmigt. 

II. Der Gemeinderat Bülach wird eingeladen, die vor­
stehende Genehmigung öffentlich bekanntzumachen. 

III. Mitteilung an den Gemeinderat Bülach unter Rück­
sendung je eines Bau- und Niveaulinienplanes mit Genehmi­
gungsvermerk, an den Bezirksrat Bülach sowie an die Direk­
tion der öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 13. Juni 1968. 

Vor idem Regierungsrate, 

Der Sta-atsschreiber: 
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